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An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parl ament 
101 6 W i e  n 

Betre ff : 
Immi ssionsschutzgesetz­
Luft, 1G- L; 
Ressortstellungnahme 

Telefon 0222/7110 0 Durchwahl 

Namerrel.-K1appe des Sachbearbeiters: 

O Koär . Dr . Gabler/543 5 

Bille in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 
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Datum: 1 3. JUNI 1994 ) 

Verteilt .L6.� .... J.W)1...199� ................. L. 
Li LOL-p b41 &Wvf.' 

Bei liegend werden 25 Ausfertigungen der Stelludgnahme des Bundes ­

mini steriums für wirtschaftliche Angelegenheiten zum vom Bundes­

ministerium für Umwelt, Jugend und Fami lie zu Z l . 19 4444/8 -

1/8/9 4  vom 1 4 . 4 . 1 9 9 4  ausgesendeten Entwurf eines Immissions­

schutzgesetzes - Luft zur do . gefälligen Kenntnisnahme übermit­

telt . 

25 Bei l agen 

Für die Richtigkeit 

i\�r� 

Wien, am 9 .  Juni 1 9 9 4  

Für den Bundesminister : 

Dr . Benda 
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Cf 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 

A-l 0ll Wien, Stubenring 1 

DVR37257 

Fernschreib-Nr. 111145 regeb a, 111780 reggeb a 

Telefax 713 79 95,713 9 3  11 FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

L 

Geschäftszahl 1 4 . 634/2-Pr /7/94 

An das 
Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Famil ie 

Radetzkystraße 2 
1030 W i e  n 

Betre ff : 
Immissions schutzgesetz­
Luft, IG-L; 
Ressortstellungnahme 

Telefon 0222/7110 0 Durchwahl 

Namerrel.-K1appe des Sachbearbeiters: 

O Koär . Dr . Gabler/543 5 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

,21. ..... :.:.:��.�:��������� 
Datum: 1 3, JUNI 1994 

Zum mit do . Aussendung vom 1 4 . 4 . 1 9 94, Z l . 1 9  4444/8 - 1/8/94, über­

mittelten Entwurf eines Immissionsschutzgesetzes - Luft ( IG- L) wird 

seitens des Bundesministeriums für wirtscha ftliche Angelegenhei ­

ten folgende Stellungnahme abgegeben : 

I .  Al lgemeines : 

1 .  Das BMUJF erhebt " weiter den grundsätzlichen Anspruch . • . .  auf 

die alleinige Vol lzugszuständigkeit im Bereich des Immi ssions­

schutzes " ( vgl . Seite 5 der Erläuterungen ) .  

Worauf das BMUJF diesen Anspruch stützt, bleibt im Hinb lick 

auf die lit . i  K Z 1 der Anlage zum § 2 BMG unklar . Gemäß dieser 

Bestimmung ist das BMUJF lediglich für " allgemeine Angelegen­

heiten des Immi ssionsschutzes " zuständig . 

, . 
Dem vom BMUJF erhobenen Anspruch korrespondlert, daß - unge-

achtet des Umstandes, daß das ho . Ressort, wie auch aus den 

Art . 11, 111, V und IX des Entwu�fes ersichtlich ist, in ganz 

wesentl ichen Zuständigkei tsbereichen betroffen ist - eine 

Zuständigkeit des BMwA zur ( Mit)Vol1ziehung des eigentl ichen 
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Immissionsschutzgesetzes- Luft ( Art . I des Entwurfes ) überhaupt 

nicht vorgesehen ist ( vgl . auch § 31 Abs . 1 des Entwurfs ) .  

Angesichts der bedeutsamen Auswirkungen des gegenständlichen 

Entwurfs au f Zuständigkeitsbereiche des BMwA ist eine Einbin­

dung des BMwA in die Vol lziehung des gegenständlichen Entwur­

fes ( Art . I )  j edoch uner1äß1ich . Insbesondere muß auf einer 

Mitwirkungskompetenz ( Einvernehmen )  zumindest bei den Verord­

nungsermächtigungen der §§ 3, 4 und 9 Abs . 2 bestanden werden . 

( Unbeschadet der zu § 3 erhobenen Forderung der Festlegung der 

Immissionsgrenzwerte direkt im IG-L ) .  

2 .  Der vorliegende Entwurf eines IG-L enthält keine Festlegung 

der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte; ebensowenig wurde ein 

Entwurf zu einer Durchführungsverordnung zum IG-L, in dem die 

maßgeblichen Immissionsgrenzwerte festgelegt sind, übermit­

telt . Das IG -L knüpft j edoch an die Überschreitung dieser 

Immissionsgrenzwerte schwerwiegendste Folgen : So kann gemäß 

dem vorliegenden Entwurf vorgeschrieben werden, daß für Be­

triebsanlagen über den Stand der Technik hinausgehende Aufla­

gen zu erteilen sind, auch wenn diese Anlagen etwa bereits 

nach dem LRG-K saniert worden sind oder den in Verordnungen 

nach § 82 GewO 1973 festgelegten Grenzwerten entsprechen . 

E s  ist daher nicht möglich, in Unkenntnis der maßgeblichen 

Immissionsgrenzwerte eine abschließende Beurteilung über den 

Gesetzesentwur f zu treffen, da es vollkommen unabschätzbar 

ist, wie oft Grenzwertüberschreitungen und damit Maßnahmen 

eintreten werden . Nach ho . Wissensstand beabsichtigt das 

BMUJF, daß d�e geplanten Immissionsgrenzwerte sehr strenge, 

von der Österreichischen Akademie für Wissenscha ften nach dem 

Stand der Wissenschaft empfohlene wirkungsbezogene Immissions-
. 

grenzwerte sein sollen, die damit nicht nur weit unter den 
• 

Werten der einschlägigen EU-Richtlinien ( für SO und Staub, 2 
NO X, Blei ) ,  sondern auch unter den entsprechenden Werten der 

Schweiz und Deutschland gelegen $ein würden . 

3 .  Ein weiteres durch den vorliegenden Entwurf nicht gelöstes 
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Problem besteht darin, daß keine exakte Zuordnung der beste­

henden Immissionssituation zu bestimmten Emittenten möglich 

ist . Aus diesem Grund ist auch die wesentliche Forderung, die 

Wirtschaft ledigl ich in dem Ausmaß, als diese als Verursacher 

von Luftschadstoffen feststeht, zu Sanierungsmaßnahmen zu 

verhalten, nicht erfül lt . 

4 .  Weiters wird bemerkt, daß die Umsetzbarkeit der im 

vorliegenden Entwurf ansatzweise geregelten " O pfersymmetrie"  

maßgeblich von den Standorten der Immissionsmeßstellen ( vgl . § 

5 des Entwurfs ) abhängen wird . Die Standorte der Meßstel len 

müßten demnach so gewählt werden, daß sämtliche in Betracht 

kommende Emittentengruppen erfaßt werden . 

5 .  Keine Bedachtnahme wird im vorliegenden Entwurf auf 

importierte Immissionen genommen . Bei Überschreitung der 

Grenzwerte soll es auf j eden Fal l zur Vorschreibung von Sanie­

rungsmaßnahmen und somit zu einer " Bestrafung " inl ändischer 

Betriebe au fgrund der Emissionen ausländischer Emittenten 

kommen . 

Die Vorschreibung von Sanierungsmaßnahmen aufgrund ausländi­

scher Emissionen wurde vom ho . Ressort auch schon anläßl ich 

der bi sherigen Begutachtungen zu Entwürfen eines I G-L ent­

schieden abgelehnt . Diese Ablehnung wird nochmal s  bekräftigt . 

6 .  Im Zusammenhang mit der erforderlichen EWR-Anpassung wird 

darauf hingewiesen, daß die in den einschlägigen EG�Richtl ini­

en enthaltenen Grenzwerte bereits derzeit auf Grund entspre­

chender Regelungen in diversen Materiegesetzen ( GewO 19 9 4 ,  

LRG-K, BergG ) eingehalten werden . Es kann daher davon ausge­

gangen werden, daß die einschlägigen EG-Richtlinien schon 

derzeit  materiel l umgesetzt sind . 
• 

Das I G - L  sollte sich deshalb nach Ansicht des BMwA vorerst -

unvorgrei flich späterer Änderungen im Rahmen einer Gesamtre­

form des " umweltbezogenen Anlagenrechts " - au f die formelle 

Umsetzung der i . R . st .  EG-Richtlinien beschränken . 
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Dieses Ziel könnte j edoch wesentlich einfacher mit übersicht­

licheren Regelungen als den im vorliegenden Entwurf enthalte­

nen - als Beispiel könnte allenfalls die dt . 22 . Bundes- Immis­

sionsschutzVO dienen - erreicht werden . 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs : 

Zu § 1 :  

Das Ziel des Gesetzes ist nach ho . Auffassung zu weit und zu 

unbestimmt gefaßt . So stel lt sich u . a .  die Frage, was mit dem 

Begrif f  " nachhaltig " sowie mit dem Ausdruck " ihrer Lebensgemein­

schaften, Lebensräume und deren Wechselbeziehungen " gemeint ist . 

In den Erläuterungen ist zu letzterem bloß ausgeführt, daß damit 

auch der Boden und das Wasser erfaßt seien . Nach ho . Auf fassung 

·sollten die Schutzgüter klar und eindeutig formuliert werden 

( siehe hiezu auch § 1 des Bundes- Immissionsschutzgesetzes der 

BRD ) . Vgl . bzgl . der zu erfassenden Schutzgüter im übrigen auch 

die diesbzgl . Ausführungen zu § 3 des Entwurfes . 

Zu § 2 :  

Anstelle der im Abs . 4 und 5 des § 2 festgelegten Immissions­

grenzwert - Definitionen sollte zwischen Grenzwerten, die nicht 

überschrit ten werden dürfen, und Leit- oder Zielwerten ( im Sinne 

von anzustrebenden Werten ) unterschieden werden . Dies deshalb, 

weil ausschließlich bundeseinheitliche Immissionsgrenzwerte und 

im übrigen Leitwerte, deren Einhaltung anzustreben ist, festge­

legt werden sollten ( vgl . hiezu auch die diesbezüglichen Ausfüh­

rungen zu § 3 des Entwurfs ) .  

Der Begrif f  " Stand der Technik " ist im § 2 Abs . 12 - was auch in 
. 

den Erläuterungen ausgeführt wird - wie im Luftreinhaltegesetz 

für Kesselanlagen definiert . Ergänzend wäre hinzuzufügen : wie 

u . a .  auch im Berggesetz 1975 ( siehe dessen § 134 Abs . 3) . Die 

Ausführungen in den Erläuterungen, paß sich der Begriff des Stan­

des der Technik " somit weitestgehend " mit dem im Bundes-Immissi­

onsschutzgesetz der BRD definierten Begriff des Standes der 
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Technik decke , sind hingegen irreführend : Stand der Technik im 

Sinne des angeführten Gesetzes ist " . . .  der Entwicklungsstand 

fortschrittl icher Verfahren , Einrichtungen und Betriebsweisen , 

der die prakti sche Eignung einer Maßnahme zur Begrenzung von 

Emissionen geeignet erscheinen läßt . Bei der Bestimmung des Stan­

des der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren , Ein­

richtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen , die mit Erfolg im 

Betrieb erprobt sind " ( siehe § 3 Abs . 6 des Bundes- Immi ssions ­

schutzgesetzes) . 

Zu § 3 :  

Im Hinblick auf die erforderliche Umsetzung von EWR-Rechtsvor­

schri ften i st folgendes auszuführen : 

Die EG-Richtlinien , die auf Grund des EWR-Vertrages umzusetzen 

sind , sehen Grenzwerte für Stickstoffdioxid , Schwefeldioxid und 

Staub bzw . Schwefeldioxid in Verbindung mit Staub sowie für Blei , 

die im ganzen Gebiet eines Mitgliedstaates insbesondere im Hin­

blick auf den Gesundheitsschutz nicht überschritten werden dür­

fen , vor ( siehe den jeweiligen Art . 2 der Richtlinien 80/779/EWG , 

in der Fassung der Richtlinie 89/429/EWG, über Grenzwerte und 

Leitwerte der Luftqualität für Schwefeldioxid und Schwebestaub, 

8 5/203/EWG , über Luftqualitätsnormen für Stickstoffdioxid und 

82/884/EWG , betreffend einen Grenzwert für den Bleigehalt in der 

Luft) . Die EG-Richtl inien 89/427/EWG und 8 5/203/EWG sehen ferner 

für Stickstoffdioxid , Schwefeldioxid und Schwebestaub Leitwerte , 

die der langfristigen Vorsorge für Gesundheit und Umweltschutz 

oder als Bezugspunkte für die Festlegungen spezifischer Regelun­

gen innerhalb von Gebieten , die von den Mitgliedstaaten bestimmt 

wurden , vor . In der " O zon-Richtlinie " ,  92/72/EWG , sind Schwellen­

werte für den Gesundheitsschutz , die nicht überschritten werden 
. 

sollen ,  Schwellenwerte für den Schutz der Vegetation , bei deren 

Überschrei ten die Vegetation beeinträchtigt werden kann ,  Schwel­

lenwerte für die Unterrichtung der Bevölkerung sowie Schwellen­

werte für die Auslösung des Warnsys�ems , bei deren Überschreiten 

die in der Richtlinie angeführten Vorkehrungen zu tref fen sind 

( siehe Art . 2 der Richtlinie) vorgesehen . 
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Wie s ich aus den obigen Ausführungen ergibt , sind zur Umsetzung 

der angeführten Richtlinien - soweit nicht bereits entsprechende 

Regelungen bestehen , wie etwa im Forstgesetz 19 7 5  bzw . in der 2 .  

Durchführungsverordnung über forstschädliche'Luftverunreinigun­

gen , im Smogalarmgesetz und im O zongesetz - bundeseinhei tliche 

Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit für Schwefeldi ­

oxid und Schwebestaub , bzw . Schwefeldioxid in Verbindung mit 

Schwebestaub sowie für Stickstoffdioxid und Blei , ferner Leit­

werte ( im Sinne von anzustrebenden Werten ) für Schwefeldioxid und 

Schwebestaub , bzw . Schwefeldioxid in Verbindung mit Schwebestaub 

und für Stickstof fdioxid , für den langfristigen Schutz der Ge­

sundheit und der Umwelt bzw . für als besonders schutzwürdig ange­

sehene Gebiete sowie Schwellenwerte für O zon , festzulegen . 

Wenngleich die angeführten EG-Richtlinien strengere einzelstaat­

liche Regelungen zulassen , sollten nach ho . Auffassung im Immi s ­

sionsschutzgesetz- Luft nur für den Schutz der menschlichen Ge­

sundheit bundesweit einheitl iche Immissionsgrenzwerte , im übrigen 

aber Leitwerte , die anzustreben sind , vorgesehen werden . 

Wie schon oben unter Punkt I ausgeführt wurde , ist eine abschlie­

ßende Beurteilung des Gesetzesentwurfs in Unkenntnis der festzu­

legenden Immissionsgrenzwerte nicht.möglich . Das BMwA tritt daher 

dafür ein , die beabsichtigten Immi ssionsgrenzwerte im Gesetz 

selbst festzulegen . 

Unbeschadet der obigen Forderung nach Festlegung bundeseinheitli ­

cher Immissionsgrenzwerte für den Schutz der menschlichen Gesund­

heit wird insbesondere die Statuierung von Schutz zonen für Luft­

kurorte und he�lklimatische Kurorte mit eigenen Grenzwerten im § 

3 Abs . 1 Z 2 des Entwurfs - wie schon anläBlich der Begutachtung 

des ursprünglichen Entwurfs eines IG-L - abgelehnt . Auf die sei ­

nerzeitige Begründung für diese Ablehnung wird hingewiesen . 

Weiters ist im gegebenen Zusammenhang zu bemerken , daß aufgrund 

der Regelung des § 3 Abs . 3 künftige Erklärungen von Gebieten zu 

Luftkurorten und heilklimatischen Kurorten praktisch von einem 

Tag auf den anderen eine Verstrengerung von Immissionsgrenzwerten 
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mit den damit verbundenen Nachteilen für die Wirtschaft zur Folge 

hätten . 

Gemäß § 3 Abs . 4  gelten die Immissionsgrenzwerte zum Schutz des 

Waldes in den Gebieten, die nach der Verordnung über den Waldent­

wicklungsplan, BGBI . Nr . 582/1 9 7 7 , ausgewiesen sind . 

Gemäß § 1 der Verordnung BGBI . Nr . 582/ 1 9 7 7  hat der Waldentwick­

lungsplan die Darstellung und vorausschauende Planung der Wald­

verhältni sse zu enthalten und ist unter Bedachtnahme auf alle für 

die forstliche Raumplanung bedeutsamen öffentl ichen Interes sen zu 

erstellen . Der Waldentwicklungsplan erstreckt sich auf das gesam­

te Bundesgebiet ( Gesamtplan ) und setzt sich aus Teilplänen zusam-

men . 

Gemäß § 2  der angeführten Verordnung sind Gegenstand der Darstel ­

lung und Planung im Teilplan 

a )  die Waldflächen und deren Wirkungen ( Funktionen ) ,  einschl ieß­

l ich der Kampfzone des Waldes und der Windschutzanlagen, 

b )  Grundflächen, deren Neubewaldung zur Verbesserung der Wirkun­

gen des Waldes beitragen können, 

c )  Bereiche, in denen die Abgrenzung zwischen Forst - ,  Land- und 

Almwirtschaft für eine bessere Entfaltung der Wirkungen des Wal ­

des vorteilhaft i st, und 

d )  sonstige forstlich relevante Sachverhalte ( wie Beanspruchung, 

Belastbarkeit und Schäden ) .  

Wie sich aus den wiedergegebenen Bestimmungen der o . a .  Verordnung 

ergibt, wäre der Waldentwicklungsplan, dem noch dazu keine Ver­

bindlichkeit zukommt, nicht geeignet, als Grundl age für die Be­

stimmung von Gebieten, für die besondere Immissionsgrenzwerte 
. 

gelten sollen, zu dienen . Dies insbesondere wegen seiner Unver-

bindlichkeit und weil sodann auch für Flächen, die bloß als Wald­

flächen in Betracht gezogen werden, die strengeren Immissions­

grenzwerte gelten würden . 

Auf die obige Forderung, für bestimmte Gebiete lediglich Leitwer­

te, die anzustreben sind, festzulegen, wird hingewiesen . 
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Z u § 4 :  

Z u dieser Bestimmung wird auf die Ausführungen oben unter Punkt 

I .  1 .  betreffend die Forderung nach einer Einvernehmenskompetenz 

des BMwA hingewiesen . 

Zu § 7: 

Im § 7 Z 2 1it . a des Entwurfs sollte der Begrif f  " Störfall " 

näher bestimmt werden . Im Sinne der Einheitlichkeit der Rechts ­

ordnung wird ein Verweis auf den § 82a GewO 1 9 9 4  angeregt ( siehe 

vergleichsweise die §§ 3 1 a  Abs . 1 1  und 105 Abs . 2 des Wasser­

rechtsgesetzes 1 9 5 9  und den § 29 Abs . 3 Z 12 des Abfallwirt­

schaftsgesetzes ) .  

Z u  § 8: 

Z um Abs . 2 dieser Bestimmung wird angeregt , für die Statuserhe­

bung auch eine Beschreibung der natürlichen Gegebenheiten der 

Erdkruste vorzuschreiben . Diese Beschreibung könnte in einer Z 5 

vorgesehen werden . In der Bestimmung des § 8 Abs . 2 Z 3 und 4 

wird die oben unter Pkt . 1.3 angesprochene Unsicherheit hinsicht­

lich der Zuordnung der bestehenden Immissionssituation zu be­

stimmten Emittenten evident . Die Formulierungen " Abschätzung der 

Emissionen , die einen erheblichen Beitrag zur Immissionsbel astung 

leisten " und " Abschätzung des Sanierungsgebiets " machen deutlich , 

daß eine exakte Rückverfolgung von Immissionen zu bestimmten 

Emittenten nicht möglich ist . 

Auf Grund der dargelegten Unsicherheiten muß zu § 8 die grund­

sätzliche Forderung nach Einrichtung eines Instrumentariums zur 

Überprüfung der Richtigkeit der erstellten Statuserhebung erhoben 

werden . Zumindest müßte den von der Statuserhebung betroffenen 

Emittenten die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den sie betref -
• 

fenden Feststelluhgen der Statuserhebung eingeräumt werden . 

Z u § 8 Abs . 7 ist zu bemerken , daß nach ho . Kenntnis O zon kein 

Luftschadstoff ist . 

-, 
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Zu § 9 :  

Zu dieser Bestimmung wird im Zusammenhang mit den §§ 23 und 24 

des Gesetzentwurfes bemerkt ,  daß es für die betroffenen Behörden 

und Anlageninhaber nicht zumutbar erscheint , durch das gepl ante 

IG-L über die bereits im Umweltinformationsgesetz und im Sicher­

heitspolizeigesetz ( siehe den § 59 leg . cit . betref fend die Um­

weltevidenz ) vorgesehenen einschlägigen Regelungen hinaus zur 

Mitteilung , Übermittlung , Meldung , Evidenthaltung , Bekanntgabe 

etc . von Umweltdaten verpflichtet zu werden . 

Im Hinblick darauf , daß es sich im § 9 des Gesetzentwurfes nicht 

um eine Immissionsschutzregelung handelt , sondern die Grundlage 

für einen Emissionsschutzkataster geschaffen werden sol l ,  wäre im 

§ 9 Abs . 2  im übrigen für j ene Verordnungs regelungen , die dem 

Wirkungsbereich des BMwA zuzuordnendes Anlagenrecht betref fen , 

j edenfall s  ( zumindest ) das Einvernehmen des Bundesministers für 

wirtschaftliche Angelegenheiten vorzusehen . 

Z u §§ 1 0  bis 1 7  al lgemein: 

Laut diesen Entwurfsbestimmungen hat der Landeshauptmann ( bzw . 

der BMUJF ) auf Grund der erfolgten Statuserhebung einen Maßnah­

menkatalog , welcher unmittelbar für die Normunterworfenen wirksam 

wird ( vgl . etwa § 1 8  Abs . 2 und § 20 Abs . 1 des Entwurfs ) ,  zu 

erstellen . Gemäß den Art . 11 ff des Gesetzesentwurfs bestehen die 

in den Materiengesetzen verankerten Vollzugsbefugnisse der Mate­

riebehörden im wesentlichen nur mehr darin , die Einhaltung der 

Vorschreibungen im Maßnahmenkatalog durch die Normunterworfenen 

zu überwachen . .  

Z u  dieser Konstruktion ist zu bemerken , daß vom BMwA stets gefor-
. 

dert wurde , daß der Maßnahmekatalog nicht unmittelbar anwendbar 

sein dürfte, sondern daß die Materiebehörden zur Konkretisierung 

der im Maßnahmenkatalog enthaltenen Maßnahmen ( etwa durch Erlas­

sung von Bescheiden ) berufen sein müßten . Dieser grundsätzlichen 

Forderung des BMwA wird somit im vorliegenden Gesetzesentwurf 

nicht entsprochen . 
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Aus gewerberecht licher Sicht ist darauf hinzuweisen , daß au fgrund 

der derzeitigen emissionsbeschränkenden Regelungen ( Bescheidaufla­

gen , Verordnungen gemäß § 82 GewO 1 9 9 4 ) ,  

durch die der Spielraum für Emissionssenkungen im gewerblichen 

Bereich praktisch ausgeschöpft ist , die Vorschreibung noch da­

rüber hinausgehender Maßnahmen für Betriebsanlagen sachlich und 

wirtschaftlich nicht tragbar ist . Insoweit der vorliegende Ent­

wurf die Möglichkeit der Vorschreibung weitergehender Emissions­

beschränkungen im gewerblichen Bereich eröf fnet , müssen derartige 

Regelungen daher grundsätzlich abgelehnt werden . Das diesbezügli­

che gewerberechtliche Instrumentarium reicht nach Ansicht des 

BMwA vollkommen aus , um eine wirkungsvolle Verringerung der Emis­

sion von Luftschadstoffen zu erreichen . Die nachfolgenden Bemer­

kungen zu einzelnen Entwurfsbestimmungen sind unter dem dargeleg­

ten Gesichtspunkt zu interpretieren: 

In den in Rede stehenden Bestimmungen müßte weiters j edenfal l s  

sichergestellt werden , daß für nach dem Stand der Technik geneh­

migte oder aufgrund einschlägiger Verordnungen sanierte Anlagen 

innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach der Genehmigung oder 

Sanierung keine zusätzlichen Maßnahmen zur Emissionsminderung 

vorgeschrieben werden dürfen . Es ist sowohl sachlich als auch 

wirtschaftlich nicht zu recht fertigen, Anlagenbetreibern die 

Verpflichtung aufzuerlegen , ihre Anlagen laufend dem aktuellen 

Stand der Technik anzupassen . 

Weiters müßten Wärmekraftwerke in Anbetracht der von ihnen gelei­

steten Beiträge zur Verringerung von Emissionen und Immissionen 

( z . B .  Hausbrand ) in einer Sonderregelung berücksichtigt werden . 

Zu § 1 0 : 

Zur Regelung , daß auch in den Fällen des § 10 Abs . 3 der Landes-
• 

hauptmann den EmiSsionskataster zu erstel len hat , stel lt sich die 

Frage , wer ( der Landeshauptmann oder der BMUJF ) beurteilt , ob der 

Emissionskataster zur Erlassung des,Maßnahmenkataloges erforder­

lich ist ( vgl . § 9 Abs .  1 des Entwurfs ) .  
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Da der Maßnahmenpl an nach der Konzeption des Entwurfes die 

Normunterworfenen unmittelbar binden sol l ,  erscheint dessen 

rechtliche Qualifikation als Verordnung fragwürdig , da j a  die 

Möglichkeit besteht , daß sich der Maßnahmenplan lediglich auf 

einige wenige oder nur einen einzigen Schadstoffemittenten be­

zieht . Zu § 1 1 : 

Z ur Frage der Möglichkeit der exakten Zuordnung der bestehenden 

Immissionssituation zu bestimmten Emittenten vgl . die diesbezüg­

lichen Ausführungen oben unter Pkt . 1/3. 

In dieser Bestimmung wird aus bergrechtlicher Sicht weiters die 

Berücksichtigung der Sicherheit des Lebens und der Gesundheit von 

Personen , etwa der Arbeitnehmer , ebenso vermißt , wie die Berück­

sichtigung der natürlichen Verhältnisse der Erdkruste . 

Weiters stel lt sich die Frage , ob den im Abs . 1 angeführten 

" Grundsätzen " bei der Erstellung des Maßnahmenkataloges stärkeres 

Gewicht zukommt , als den unter Abs .  2 angeführten Umständen , auf 

die " Bedacht zu nehmen " ist . Ein solcher Unterschied wäre nach 

ho . Ansicht insbesondere in bezug auf die im Abs . 2 Z .  3 ange­

führten Umstände keines falls gerechtfertigt . Es empfiehlt sich 

daher , die Unterteilung des § 1 1  in zwei Absätze aufzugeben und 

alle in dieser Bestimmung angeführten Umstände als " Grundsätze " 

zu bezeichnen . 

Z u § 1 1  Abs .  1 Z . l  stel lt sich die Frage , wo Umweltbeeinträchtig­

ungen durch Luftschadstoffe sonst bekämpft werden sol len , wenn 

nicht an ihrem Ursprung? Die Formulierung " nach Möglichkeit sind 

sie an ihrem Ursprung zu bekämpfen " erscheint daher überflüssig . 

Z u § 1 1  Abs . 1 Z .  2 stellt s-ich die Frage , was der Unterschied 

zwischen " Emittenten , die einen erheblichen Einfluß auf die Im-
• 

missionsbelastung hatten " und " Emittenten , die einen erheblichen 

Beitrag zur Immissionsbelastung geleistet haben " ist? 

Gemäß § 1 1  Abs . 1 Z 3 sind " Maßnahmen zum Schutz des Lebens oder 

der Gesundheit des Menschen " als " j edenfal l s  verhältnismäßig " 
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anzusehen . Auf Grund dieser Formul ierung wäre es möglich, auch 

Maßnahmen , die ledigl ich eine minimale Verbesserung der Immissi­

onssituation bei maximalem Aufwand bewirken würden, ohne daß 

merkliche Verbesserungen für das bedrohte Schutzgut die Folge 

wären, vorzuschreiben . .  O ffenbar wird in der gegenständlichen 

( abzulehnenden ) Bestimmung der Sinngehalt des Begri ffes " Verhält­

nismäßigkeit " verkannt . 

Die Bestimmung des § 1 1  Abs . 1 Z .  4 .  wäre zur Klarsteilung dahin­

gehend zu ergänzen, daß für Anlagen, die dem Stand der Technik 

entsprechend saniert oder errichtet wurden, binnen einer bestimm­

ten Frist nicht neuerl ich eine Sanierung vorgeschrieben werden 

kann ( vg1 . auch die diesbzgl . Ausführungen oben zu §§ 10 bis 1 7  

al lgemein ) . 

Zu § 12 : 

Auf die bezughabenden Ausführungen oben zu §§ 10 bis 17  allgemien 

wird hingewei sen . 

Der im § 12 Abs . 3 vorgesehene Verweis auf den § 2 Abs . 1 1  

schlägt insoferne fehl, als i m  § 2 Abs . 1 1  lediglich der Begri f f  

" Anlage " definiert wird; welche Umstände eine. Anlage zu einer 

" sanierungspflichtigen Anlage " machen, bleibt aber in dieser 

Entwurfsstelle unausgesprochen . 

Zu § 1 3 : 

Gemäß § 10  des Entwurfes soll der Maßnahmenkatalog nach den Vor­

stel lungen des Umwel tressorts "mit Verordnung erl assen " werden . 

I n  einem solchen Katalog werden daher " Maßnahmen für Anlagenkate­

gorien " (§ 13 erster Satz) bzw . " Maßnahmen für Kraft fahrzeugkate-, 
gorien " ( §  15) getroffen werden können; die Anordnung von Maß-

• 
nahmen für ( einzelne ) Anlagen bzw . für ( einzelne ) Kra ftfahrzeuge 

kann j edoch nicht im Verordnungsweg, sondern nur mittels Beschei­

des erfolgen . Die Worte " Anlagen oder " im § 13  erster Satz des 

Gesetzentwurfes und " Kraft fahrzeuge oder " im § 1 5  sol lten daher 

entfallen . 
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§ 13 Z 2 lit . a  ( wie auch §§ 14 Abs . l  Z 3 und 1 7  Abs . 2 )  des Ent­

wurfes sehen Eingri ffe in das Grundrecht der Unverletzlichkeit 

des Eigentums vor, deren Zulässigkeit ho . bezweifelt wird . Jeden­

fal ls  ist es aber unzulässig, Regelungen, mit denen der Eingri ff 

in ein verfassungsmäßig gewährlei stetes Recht erlaubt werden 

soll, als " kann-Bestimmungen " vorzusehen, anstatt präzise festzu­

legen, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Anordnungen ge­

troffen werden müssen. Auch etwa in den §§ 12 Abs.3, 15 und 16 

finden sich " kann-Regelungen " ,  die Kriterien entbehren lassen, 

bei deren Vorl iegen " so und nicht anders " zu handeln ist. 

Abgesehen von den obigen Ausführungen wird die Z 2 im § 13 inso­

weit abgelehnt, als sich aus der Formulierung " weitere emissions­

mindernde Maßnahmen " ergibt, daß auch Maßnahmen über den Stand 

der Technik hinaus vorgeschrieben werden können, was fakti sch 

Betriebseinstel lungen zu folge haben müßte . 

Zu § 1 4 : 

Zum § 14 Abs . 1 Z 1 ( wie auch zu § 17 Abs . 3) stel lt s ich die 

Frage, was unter " sozialer Zumutbarkeit " zu verstehen sein sol l . 

Es liegt auf der Hand, daß unter der Annahme der sozialen Unzumu­

tbarkei t  ( die j a  für Anlagenbetreiber nicht in Betracht kommen 

soll ) der Durchbrechung des Prinzips der " O pfersymetrie " Tür und 

Tor geöf fnet sein würde . 

Z u § 1 7 : 

Allgemein i st zu bemerken, daß die gegenständl iche Bestimmung ein 

schrankenloses Vorschreiben von Maßnahmen ohne Rücksichtnahme auf 

den Stand der Technik ermögl-icht . Insoferne wird die in Rede 
. 

stehende Bestimmung vom BMwA abgelehnt . 

Was den § 17 Abs.1 erster Satz betrif ft, so bleibt unklar, ob die 

Überschreitung des Immissionsgrenzwertes im Untersuchungsgebiet, 

im Sanierungsgebiet oder etwa in " bestimmten Gebieten " ( siehe den 

§ 17 Abs . 2 )  vorliegen muß . Statt " zusätzlich zu den " hätte es 
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wohl richt ig " anstelle der " zu lauten ( ansonsten wären was nicht 

s innvoll erscheint, sowohl die in einem Maßnahmenkatalog gemäß § 

10 des Entwurfes festgelegten Emissionsgrenzwerte als auch die in 

einer Verordnung gemäß § 17 des Gesetzentwurfes festgelegten 

" strengeren " Emi ssionsgrenzwerte einzuhalten) . 

Auf die Frage, wie sich " hohe spezifi sche Emissionen " gemäß § 13 

Z 2 lit.d von " besonders hohen spezifi schen Emi ssionen " oder 

" geringen spezi fi schen Emi ssionen " gemäß § 17 Abs.1 Z 3 des Ent ­

wurfes unterscheiden und was unter " normalen spez i f ischen Emi ssi­

onen " zu verstehen wäre, findet sich keine Antwort . 

Im § 17 Abs.1 Z 4 wären j edenfal ls Meßverfahren festzulegen oder 

e.ine entsprechende Verordnungsermächtigung zu schaffen; die diese· 

Entwurfsstelle betreffenden Erläuterungen finden im Gesetzentwurf 

keinen Niederschl ag . 

Mit dem § 17 Abs.2 würde mangels entsprechender Kriterien für die 

Abgrenzung " bestimmter Gebiete innerhalb des Sanierungsgebiets " 

und mangels einer Festlegung, wer durch die in dieser Entwurfs­

stelle vorgesehenen Anordnungen verpflichtet werden soll, eine 

reine Willkürbestimmung geschaffen; auf das Erfordernis der Fest­

legung von konkreten Voraussetzungen für die Anordnung bestimmter 

Maßnahmen wurde bereits hingewiesen . 

Zu § 1 8 : 

Die vom Umweltressort u . a .  auf der Seite 5 des Allgemeinen Tei ls 

der Erläuterungen beteuerte Subsidi arität des geplanten IG-L ist 

aus dem § 18  des Entwurfes wie auch aus dem Umstand, daß der 

Maßnahmekatalog o f fenbar unmittelbar für die Normunterworfenen 

wirksam werden soll ( vgl . die obigen Ausführungen zu den § 10 bis 

1 7  allgemein ) nicht herauszulesen . 

Zu § 1 9 : 

Am Ende der Z 1 wäre " außer die Anlage ist aus Sicherheitsgründen 

erforderlich " anzufügen . 
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Zu § 20 : 

Zum § 20 Abs . 4  ist zu bemerken, daß in der Judikatur zum gewerb­

lichen Betriebsanlagenrecht immer ,wieder betont wi rd, daß das 

Wesen einer gewerblichen Betriebsanlage durch Aufl agen nicht 

berührt werden darf (siehe Stolzlechner-Wendl- Z itta, Die gewerb­

liche Betriebsanlage 2, Rz 276, Punkt 9 . 3 ) .  Bei den in der gegen­

ständlichen Entwurfs stelle vorgesehenen Maßnahmen kann durchaus 

der Fall eintreten, daß Auflagen vorgeschrieben werden müßten, 

die das Wesen der Anlage verändern ( siehe Stol zlechner-Wendl ­

Z itta, Die gewerbliche Betriebsanlage 2, Rz 276, Punkt 9 . 3 ) .  O b  

eine solche Vorgangsweise einer höchstgerichtlichen Prüfung 

standhäl t, erscheint fraglich . 

Z u § 21 : 

Ho . wird bezwei felt, ob der § 21 Abs.3 eine in der Voll zugspraxis 

anwendbare Bestimmung darstellt, da die Grenze zwi schen der Er­

füllung und der Nichterfüllung der in dieser Entwurfsstelle vor­

gesehenen Genehmigungsvoraussetzung aus dem vorgeschlagenen Ge­

setzestext nicht erkennbar ist . Die Erläuterungen zu dieser ge­

planten Regelung sind zwar umfangreich, bringen aber keine dies­

bezügliche Klarsteilung und gehen über den Entwurfstext wei t  

hinaus . 

Zu § 3 1 : 

Auf die obigen Aus führungen zu Punkt I 1 .  betreffend die Herstel­

lung des Einvernehmens mit dem BMwA bei der Erlassung bestimmter 

Verordnungen wird hingewiesen . Die Vollziehungsklausel wäre daher 

entsprechend zu ergänzen . 

Ferner müßte vorgesehen werden, daß mit der Vollziehung der §§ 18 
• 

bis 2 1  - soweit es sich um Angelegenheiten der Bundesverwal tung 

handelt - der j eweils sachlich zuständige Bundesmini ster betraut 

ist, wei l  es sonst zu einer unerträ9,lichen Zwei teilung des I n­

stanzenzuges käme . Soweit es sich um Angelegenheiten der 
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Landesvollz iehung handelt, müßte nach Auffassung des BMwA wohl 

die Landesregierung mit der Vol lziehung betraut werden . 

Im übrigen müßte der Entwurf wohl auch mit der j üngst im MR be­

schlossenen Bundesstaatsreform abgestimmt werden . 

Zu Art . 11: 

Zu dem den Bereich des Gewerberechtes betreffenden Art.II des 

Gesetzentwurfes muß darauf hingewiesen werden, daß die vorgesehe­

nen Änderungen der Gewerbeordnung 1 9 94 einer eingehenden Prüfung 

bedürfen . Hier werden nämlich Maßnahmen vorgeschlagen, die einen 

solchen E ingri f f  in das gewerbliche Betriebsanl agenrecht mit sich 

bringen, daß das ganze System des gewerblichen Betriebsanlagen­

rechtes in Frage gestellt wird . 

Dies beginnt schon beim ( im § 2 Abs.11 des IG-L-Entwurfes ) vor­

gesehenen Anlagenbegri ff, der nach ho . Auffassung unnötigerweise 

deutschen Regelungen folgt und nicht dem § 74 GewO 1 9 94 . Zur 

Vermeidung einer Begriffsverwirrung hätte der bestens ausjud i ­

zierte Begr i f f  der gewerblichen Betriebsanlage für Anlagen gemäß 

§ 2 Abs . 1 1 Z 1 reserviert und für Maschinen, Geräte etc . ein 

anderer Begriff gefunden werden müssen . Auch die im § 2 Abs . 1 1 

Z 3 genannten Liegenschaften können durchaus gewerbliche Be­

triebsanlagen darstellen, wenn sie gewerblich genützt werden­

( eine eigene Baulichkeit ist nicht erforderlich, siehe Stolz ­

lechner-Wendl - Zitta , Die gewerbliche Betriebsanlage 2, R z  1 5 6, 

Punkt 3 . 2 ) . 

Im Rahmen der Gewerberechtsnovelle 1 9 92 ist durch die Regelung 

betreffend das Sanierungskonzept ( §  79 Abs . 3  GewO 1 9 9 4 ) ein wei ­

terer Ausbau der die Altanlagensanierung betref fenden gewerbe-
, 

rechtli chen Bestimmungen erfolgt; diese Regelung berücksichtigt 
• 

den Umstand, daß wesens ändernde Aufl agen im gewerblichen Be-

triebsanlagenrecht unzulässig sind ( siehe auch die ho . Aus führun­

gen zum § 20 Abs . 4  des IG- L-Entwurf�s ) .  
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Nunmehr sol len der Gewerbeordnung 1 9 9 4  nach den Vorstellungen des 

Umweltressorts durch den Art . II Z 4 des gegenständlichen Gesetz­

entwurfes ( §  79c ) Vorschriften betref fend ein Sanierungsprojekt 

hinzugefügt werden, die sich keinesfalls mit dem System des ge­

werblichen Betriebsanlagenrechtes vereinbaren lassen . 

Auch bei spiel sweise die im Art . II Z 7 vorgeschlagene Änderung des 

§ 3 59b GewO 1 9 94 würde einen krassen Systembruch mit sich brin­

gen, da sie unbeachtet läßt, daß zwischen den im § 74 Abs . 2  GewO 

1994 festgelegten betriebsanl agenrechtl ichen Schutzinteressen und 

den Genehmigungsvoraussetzungen des § 77 Abs . l, 3 und 4 GewO 1 9 9 4  

unterschieden werden muß ( auf der Grundlage des § 74 Abs . 2  und 3 

GewO 1 9 9 4  i st zu entscheiden, ob eine gewerbliche Betriebsanlage 

der Genehmigungspflicht unterliegt, nach dem § 77 leg . cit . ist zu 

beurteilen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine genehmigun­

gspflichtige gewerbliche Betriebsanlage genehmigt werden darf ) .  

Zum Art . II Z 2 des Entwurfes darf darauf hingewiesen werden, daß 

die im vorgeschlagenen § 77  Abs . l a Z 2 GewO 19 9 4  vorgesehene 

" Genehmigungsvoraussetzung " nach ho . Auf fassung nur die Grundlage 

für eine Willkürentscheidung bi lden kann ( siehe auch die ho . 

Bemerkungen zum § 2 1  Abs . 3  des IG-L-Entwurfes ) und darüber hinaus 

im Hinblick darauf höchst bedenklich ist, daß die Nichteinhaltung 

der " gemäß den Bestimmungen der §§ 74 bis 83 und 3 5 9b in Beschei­

den vorgeschriebenen Auflagen oder Aufträge " gemäß § 3 6 7  

Z 25 GewO 19 94, ( auch nach der vom Bundesmini sterium für Umwelt, 

Jugend und Fami l ie vorgeschlagenen Änderung ) unter Strafsanktion 

s teht . 

Auch der Art . I I.  Z 5 und Z 6 des Gesetzentwurfes ( §  8 1  Abs . 2  Z 9 

und § 3 5 9 a  Z 5 - der § 359a GewO 19 94 ist im übrigen seit der 

Gewerberechtsnovelle 1 9 92 in nur zwei Ziffern getei lt ) stehen 
. 

miteinander nicht im Einkl ang . 

Wie die bespielhaft dargestellten Mängel zeigen, würde das be­

s tehende harmoni sche Regelwerk des gewerblichen Betriebsanlagen­

rechtes durch die Verwirklichung der im gegenständlichen 
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Gesetzentwurf vorgeschlagenen Änderungen der Gewerbeordnung 1 9 94 

seiner Funktionstüchtigkeit beraubt . 

Zu Art . 111: 

Vorerst ist wie schon zu Art . 11 des Entwurfs darauf hinzuwei sen , 

daß die vorgesehenen Änderungen eines LRG-K noch einer eingehen­

den Prüfung durch die zuständige Fachsektion des BMwA bedürfen . 

Eine abschl ießende Stellungnahme zu Art . 111 des Entwurfs i st 

daher derzeit noch nicht mögl ich . 

Aus bergrechtlicher Sicht i st zur beabsichtigten Anfügung eines 

2 .  Absatzes im § 6 des LRG- K  folgendes zu bemerken : 

Gern . § 6 des Luftreinhaltegesetzes für Kesse1 anlagen entfällt bei 

Damp fkesselanlagen, zu deren Errichtung , Inbetriebnahme oder 

Änderung u . a  nach den bergrechtlichen Bestimmungen eine Bewi l l i ­

gung erforderlich ist , eine gesonderte Genehmigung nach §§ 4 und 

5 des Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen , es sind jedoch 

deren materiellrecht l iche Bestimmungen bei Erteilung der betref­

fenden Bewil l i gung anzuwenden . Eine solche Bewi l ligung gilt auch 

als Genehmigung im Sinne der §§ 4 Abs . 1  bzw . 5 Abs . 1  des Luft­

reinhaltegesetzes für Kesselanlagen . 

Damp fkesselanlagen , die von einem Bergbauberechtigten für eigene 

Bergbauzwecke benötigt werden , ·stellen Bergbauanlagen ( §  1 4 5  des 

Berggesetzes.1 9 7 5) dar und unterliegen der Bewilligungspflicht 

gern . § 1 4 6  des Berggesetzes 1 9 7 5 . 

§ 6 des Luftreinhaltegesetzes für Kesselanlagen dient der Verfah­

rensökonomie bzw . zur Vermeidung des Erfordernisses von zwei 

Bewi l l igungen für ein und dieselbe Anlage . Nicht auch auf die im 

Zusammenhang stehenden Gegebenheiten Bedacht nehmende Sanierungs-
• 

maßnahmen sind kaüm vorstel lbar . Daher hätte der vorgesehene § 6 

Abs . 2  zu entfallen . 

Zu Art . V :  
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Die im Art . V des Gesetzentwurfs vorgesehenen Regelungen verken­

nen das Wesen des Bergbaus und des Bergrechts weitgehend und 

legen außerdem wesentliche berggesetzliche Bestimmungen, wie den 

Erläuterungen zu entnehmen ist, unrichtig aus . 

Der Bergbau ist durch absolute Standortgebundenheit gekennzeich­

net . Bergbau kann nur dort betrieben werden, wo ein Vorkommen 

mineral ischer Rohstoffe in der Erdkruste vorhanden i st . Derartige 

Vorkommen sind nicht häufig anzutref fen . Nur ein geringer Tei l 

von diesen i st al s abbauwürdig anzusehen . Die Abbauwürdigkeit ist 

kein absoluter, über die Zeit hinweg konstanter Zustand, sondern 

eine von der technischen Entwicklung und der wechselnden wirt­

schaftlichen Situation abhängige, veränderliche Größe . Hinzu 

kommt, daß die abgebauten Vorkommen und Teile davon nicht repro­

duzierbar sind . Dadurch vermindern sich zwangsbedingt die für 

einen Abbau in Betracht kommenden Vorkommen bzw . Vorkommensteile 

und als Folge davon die Rohstoffvorräte . Da in Österreich seit 

langer Zeit Bergbau betrieben wird-und das Bundesgebiet als gut 

durchforscht gilt, ist die Entdeckung neuer abbauwürdiger Vorkom­

men minerali scher Rohstoffe an oder nahe der Erdoberfläche immer 

seltener geworden .  

Vorkommen minerali scher Rohstoffe liegen i n  der freien Natur kaum 

s ichtbar vor . Sie müssen erst mittels kostenaufwendi ger Prospek­

tionsverfahren aufgefunden und danach mittels meist noch kosten­

aufwendigerer Explorationsverfahren auf ihre Abbauwürdigkeit hin 

untersucht werden . Die mei sten Untersuchungen bleiben erfolglos . 

Erfahrungsgemäß rechtfertigen von 100 Prospektionsproj ekten nur 

etwa 30 bis 3 5  die Einleitung eines Explorationsproj ektes und nur 

etwa 7 bis 10 Explorationsproj ekte eine anschl ießende " Durchführ­

barkeitsstudi e " . Stellt sich dann ein Vorkommen als abbauwürdig 

heraus, ist es das Bestrebe� des Aufsuchungsberechtigten, sich 

das alleinige Gewinnungsrecht für später zu sichern und das Vor-
• 

kommen vor einer Verbauung zu bewahren sowie von Nutzungen, die 

einen späteren Abbau des Vorkommens verhindern, frei zuhalten, 

würde doch sonst der o ft erhebliche,Aufsuchungsaufwand nutzlos 

gewesen sein . Zu diesem Zweck wird der Au fsuchungsberechtigte 

möglichst umgehend trachten, die hiefür erforderlichen 
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bergrechtl ichen Gewinnungsberechtigungen zu erwerben . Im Gegen­

satz zu Gewerbeberechtigungen sind Bergbauberechtigungen tätig­

keits- und raumbezogen . Die Räume, auf die sich die auf die Ge­

winnung abgestellten Bergbauberechtigungen - die Gewinnungsbe­

rechtigungen - beziehen, gelten näml ich von Gesetzes wegen als 

Bergbaugebiete, in denen Bauten und andere Anlagen nur mit zu­

sätzlicher bergbehördlicher Bewi lligung errichtet werden dürfen . 

Deren Erteilung ist davon abhängig, ob ein künftiger. Abbau unter­

bunden oder erheblich erschwert werden würde . Auch darf keinem 

anderen für solche Gebiete ein Gewinnungsrecht erteilt werden . 

Derartige Gewinnungsberechtigungen sind das Pendant zu den Gewer­

beberechtigungen . Ein Abbau wird durch sie ebensowenig bew i l ligt 

wie durch eine Gewerbeberechtigung eine gewerbliche Betriebsanla­

ge . 

Der Erwerb der bergrecht lichen Gewinnungsberechtigungen erfolgt 

zumeist aus Gründen der Vorsorge . Die Substanz der Vorkommen, die 

abgebaut werden, verringert sich näml ich durch den Abbau . Letzt­

lich steht keine Substanz mehr zur Verfügung, die abgebaut werden 

könnte . Der Bergbau würde zum Erliegen kommen, wenn nicht andere 

abbauwürdige Vorkommen, für die Gewinnungsrechte vorhanden sind, 

für den Abbau zur Verfügung stehen . Diese Gewinnungsrechte s i ­

chert man sich durch den Erwerb der bergrechtl ichen 

Gewinnungsberechtigungen für Räume ( Reservefelder ) ,  in denen sich 

solche Vorkommen befinden . Deren Aufschluß und deren Abbau. ( die 

Aufnahme des Gewinnens ) erfolgen oft erst mehrere Jahre, mitunter 

auch Jahrzehnte, nach Erwerb der hiefür erforderlichen bergrecht­

lichen Gewinnungsberechtigungen . 

Die Besonderhe�t des Bergbaus zeigt sich auch in folgenden Gege­

benhei ten, die den Aufschluß und den Abbau eines Vorkommens mine­

rali scher Rohstoffe wesentlich beeinflussen : 

Die Bergbauart ( Tagbau, untertägiger Bergbau, Bohrlochbergbau ) ,  

die Abbauart, das Abbauverfahren, die Abbauführung und die Be­

triebsgröße werden weitgehend von den von der Natur unabänderl ich 

gegebenen Gebirgs- und Lagerstättenverhältnissen bestimmt . Das 

Vorkommen selbst weist verschiedentl ich große Unterschiede auf, 
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wodurch die Arbeitsbedingungen wechseln können, sodaß es erfor­

derl ich sein kann, Abbauart, Abbauverfahren und Abbauführung 

j eweil s  zu ändern . Die Abbaustelle ist nicht stationär, da es im 

Wesen eines Abbaus l iegt, Vorkommensteile aus dem Gebirgsverband 

zu lösen, sodaß die Abbaufront entsprechend dem Abbaufortschritt 

forts chreitet . Eine ähnlich große Vielfalt wie bei den Vorkommen 

besteht hinsichtl ich des die Vorkommen umgebenden Gebirges, ins­

besondere im Hinbl ick auf die physikalischen Eigenschaften . Nicht 

zuletzt weisen Gebirgsdruck, Gebirgswärme, Wasserzuflüsse, das 

Au ftreten von Gasen, die Gefahr von Selbstentzündung und anderes 

mehr große Unterschiede von Vorkommen zu Vorkommen auf .  Dies 

alles bedeutet, daß auch die bergtechnischen Verfahren, die Berg­

bauanlagen, die beim Bergbau verwendeten Betriebseinrichtungen 

und dgl . eine ähnlich große Variationsbreite aufweisen müs sen . 

Sie haben sich zwangsläufig nach j eweils gegebenen und außeror­

dentl ich unterschiedl ichen Gebirgsverhältnissen zu richten . Sie 

weisen kein einheitliches und geschlossenes Bild wie die Verfah­

ren, Anlagen, Einrichtungen und dgl . in anderen Industriezweigen 

auf . Dies alles bedingt, daß die Gefahren, die mit bergbaul i chen 

Tätigkeiten verbunden sind, äußerst groß sind und daher S icher­

heitsvorkehrungen und -maßnahmen eine erhebliche Bedeutung zu­

kommt . Aus der gegebenen besonderen Situation erklären sich meh­

rere Sonderregelungen im Bergrecht, wie etwa der das Bergrecht 

beherrschende Grundsatz der Gefährdungsha ftung oder Sonderrege­

lungen des Ar�eitnehmerschutzes, eigene Fachpehörden als Auf ­

sichtsbehörden, eine besondere bergbehördliche Aufsicht u . a . m .  

Eine weitere Besonderheit des Bergbaus liegt darin, daß wegen der 

Begrenztheit von abbauwürdigen Vorkommen ( Lagerstätten ) ein scho­

nender Umgang mit der j eweiligen Lagerstätte geboten i st, mit 

anderen Worten : daß eine vollständige und optimale Nutzung der 

Lagerstätte anzustreben ist� Abbauverluste sind mögl ichst klein 

zu halten, ein selektiver oder unsachgemäßer Abbau i st zu vermei -
• 

den . Es darf kein Raubbau getrieben werden Im Vordergrund steht 

der Lagerstättenschutz . 

Eine Schwierigkei t besteht auch darin, daß ein Vorkommen minera ­

li scher Rohstoffe vollständig und exakt immer erst nach seinem 
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Abbau bekannt ist . Bergbauliche Planungen müssen daher mei st 

aufgrund von unvol lkommenen und unsicheren Informationen erfol­

gen . 

Vorbeugende Maßnahmen .können im allgemeinen erst dann getrof fen 

werden , wenn ein konkreter Aufschluß- und Abbaupl an vorliegt , was 

in der Regel erst bei Aufnahme des Gewinnens der Fall ist . 

Das Gewinnen von in der Erdkruste befindlichen mineral ischen 

Rohstoffen wie überhaupt die Nutzung der Erdkruste bewirkt die 

Auseinanderset zung mit den elementaren Naturkräften des Gebirges . 

Es  liegt demnach ein Mensch - Natur - Maschine - System vor und 

nicht , wie bei den dem Gewinnen mineralischer Rohsto f fe bzw . der 

Nutzung der Erdkruste nachfolgenden Tätigkeiten , ein Mensch -

Maschine - System . Dies bedingt , daß der Bergbau nur mit wirt-

schaftlichem Nutzen , j edoch mit dem größtmögl ichen Ausmaß an 

Sicherheit für die Bergleute ( Arbeitnehmer ) zu betreiben ist . 

Die kausale Kette des Umgehens mit der Erdkruste und mit der 

Maschine ist sohin erweitert zu einem Geflecht von Beziehungen in 

Richtung Arbeitssicherheit , Gesundheitsschutz und Umwel t. Es geht 

. nicht nur um den techni sch und wirtschaftlich rati onel len Einsatz 

der verfügbaren bergbausspezifi schen Mitteln.und Methoden , son­

dern vorrangig um die Überlegungen und Verfahren zur Kontrolle 

und Beherrschung der Natur und damit um die Bergbausicherheit . 

Eine Ausgrenzung bestimmter Gefahren i st beim gegebenen System 

Mensch - Natur - Maschine nicht möglich ,  da dies zu einer Beein­

trächtigung des Schutzes der Bergleute , welche die E ingri f fe in 

die Erdkruste vornehmen,. führen würde . Demgemäß wird der Arbeit­

nehmerschutz als Teil des Bergrechts verstanden . Beim Bergbau 

gehört es zu den Aufgaben der Bergbehörden , auch den Arbeitneh­

merschutz ,  wie auch den Schutz fremder , dem Bergbauberechtigten 

nicht zur Benützung überlassener Sachen, den Schutz der Umwelt ,  

den Schutz von Lagerstätten , den Schutz der Oberf läche u . a . m . , 
• 

wahrzunehmen ( siehe hiezu vor al lem den § 198 Abs . 1  des Bergge-

setzes 1 9 7 5 ) .  Daher erstrecken sich die für den Bergbau geltenden 

Sicherheitsvorschri ften auf das gesQmte Gebiet der Gefahrenabwehr 

und i st hiebei eine Aufgabentei lung unter einzelnen Behörden 

nicht vorgesehen . Die Aufgaben werden vielmehr von eigenen 
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Fachbehörden wahrgenommen . Dies ist keine österreichi sche Sonder­

heit, sondern findet sich in fast allen ausländischen Bergrech­

ten . 

Die vorerwähnten Gegebenheiten waren Anlaß dafür, daß sich in 

Österreich schon frühzeitig der Zentral staat die Gesetzgebung und 

Vollziehung in Angelegenheiten des Bergwesens vorbehielt und für 

die Wahrnehmung der Aufgaben eigene Fachbehörden ( der unmittelba­

ren Bundesverwaltung vergleichbar ) eingerichtet wurden . Es gab 

eine Zeit, in der politi sche Behörden als Bergebörde zwei ter 

Instanz tätig waren . Da sich dies nach mehrj ährigen Erfahrungen 

als nicht dem Zweck entsprechend erwies, wurde die diesbezügl iche 

Regelung durch Gesetz vom 2 1 . Juli 1871, RGBI . Nr . 7 7, über die 

Einrichtung und Wirkungsweise der Bergbehörden, geändert . Im 

Bericht des zur Vorberatung dieses Gesetzes gewählten Reichsrat s ­

ausschusses heißt es dazu u . a .  " Denn der Bergbau ist von den 

allgemeinen und gewöhnl ichen Berufsarten ziemlich scharf geson­

dert, weshalb zu einer sachgemäßen Erledigung eine fachmännische 

Vorbi ldung unerläßlich erscheint; die Entscheidungen der pol i t i ­

schen Landesstel len als Bergbehörden zweiter Instanz konnten 

daher nicht die genügende Garantie einer richtigen Auf fassung und 

Beurtei lung der einzelnen Geschäftsangelegenheiten bieten . " 

Der vorliegende Gesetzentwurf bezieht sich nur auf bestimmte 

Emi ssionen und Immissionen, nämlich auf an die freie Atmosphäre 

abgegebene Lu ftschadstoffe und sieht in Abwendung vom Prinzip der 

Gesamtgefahrenabwehr die Sicherheitsvorschri ften für den Bergbau 

überl agernde Eingri ffe einer Nicht-Fachbehörde beim Bergbau vor, 

wobei die Gefährdung des Bestandes der Bergbaue und die Herabset­

zung der Bergbausicherheit für die Bergleute ( Arbeitnehmer ) in 

Kauf genommen und die für die ordnungsgemäße Führung und Bauhaft­

haltung der Bergbaue und für die Bergbausicherheit verantwortl i­

chen Bergbehörden vor kaum lösbare Vollziehungsprobleme gestellt 

werden . 

Das verschiedentl ich zum Vorbild ge�ommene bundesdeutsche Bun­

des- Immissionsschut zgesetz und d ie zugehörigen Durchführungs -ver­

ordnungen sehen aus den genannten Gründen Sonderregelungen für 
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den Bergbau vor und überlassen die Vollziehung der immi ssions­

schut zrechtlichen Vorschri ften den Bergbehörden . 

Es  trif ft nicht zu, daß die vorgesehenen unbefriedigenden, die 

Sicherheit des Bergbaues und der dort Beschäftigten beeinträchti­

genden Regelungen, wie in den Erläuterungen zu Art . V des Gesetz ­

entwurfs ausgeführt wird, verfassungsrechtl ich bedingt sind . Der 

Verfassungsgerichtshof hat in mehreren Erkenntnissen die Sonder­

heiten des Bergbaus und die dadurch bedingten erhöhten Gefahren 

betont ( siehe etwa das VfGH . Erk . B 298/8 6 - 10, B 1222/8 6-9 vom 5 .  

Dezember 198 7 ) und auf den " unlöslichen Zusammenhang " von Tätig­

keiten im Bereich des Bergwesens, wie etwa von gewissen Baufüh­

rungen, hingewiesen, wodurch diese vom Kompetenztatbestand " Berg­

wesen " miterfaßt würden ( siehe etwa das VfGH . Erk . Slg . 

2685/1954 ) .  

Es  i st j edenfalls nicht davon auszugehen, daß durch die B-VG 

Novelle 1988 einzelne Luftreinhalteregeln aus gewachsenen und 

systematisch geschlossenen Rechtsgebieten, wie etwa dem " Bergwe­

sen " ,  herausgerissen und kompetenzrechtlich isoliert wurden ( sie­

he hiezu auch Funk " Die neuen Umweltschutzkompetenzen des Bundes " 

in " Verfassungsänderungen 1988 " ,  herausgegeben von R . Walter ) .  

I n  den Erläuterungen zu Art . V des Gesetzentwurfs wird auf den 

§ 134 Abs . 3  des Berggesetzes 1 9 7 5  Bezug genommen, j edoch überse­

hen, daß es sich hiebei um eine Ex-lege-Pfl icht des Bergbaube­

rechtigten handelt und nicht um eine an die Bergbehörden gerich­

tete Anordnung, die sich noch " im Rahmen der durch die Judi katur 

zum sogenannten Berücksichtigungsgebot gezogenen Grenzen " hält . 

Unzutreffend sind auch die Ausführungen in den Erläuterungen hin­

sichtlich des insbesondere die Bewilligungspflicht von Bergbauan­

lagen regelnden § 146 Abs . 1  des Berggesetzes 19 7 5 . 

• 
Nach § 1 4 6  Abs . 1  des Berggesetzes 1975 ist die Bewil l i gungs-

pfl icht hinsichtl ich aller obertägigen Bergbauanlagen, ohne daß 

ein bestimmter Gefährdungstatbestanq. gegeben sein muß, festge­

legt . Ausnahmslos ist auch die Bewill igungspflicht hinsicht l i ch 

der von der Tagesoberfläche in das Berginnere reichenden taxativ 
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angeführten Bergbauanlagen statuiert . Ein bestimmter Gefährdungs­

tatbestand als Voraussetzung für die Bewi ll igungspfl icht wird 

auch hier nicht verlangt . Nur hinsichtlich der untertägigen Berg­

bauanlagen , worunter alle Grubenbaue zu verstehen sind , a l so die 

planmäßig bergmännisch hergestellten Hohlräume unter Tag , wie 

insbesondere Strecken , Bl indschächte , Haspelberge , Bremsberge , 

Abbaue , i st dann eine Bewilligungspflicht gegeben , wenn sie wegen 

ihrer Ausstattung mit Maschinen und Geräten , wegen ihrer Be­

triebsweise oder sonst geeignet sind , das Leben oder die Ge­

sundheit von Arbeitnehmern zu gefährden . Erfaßt werden dadurch 

weitgehend mechanisierte oder automatisierte Grubenbaue , ferner 

Grubenbaue , die eine besondere Betriebsweise bedingen , wie etwa 

beim Durchdringen von Schwimmsandschichten , gebirgsschlaggefährde­

ten Zonen , bei Ge fahr von Wassereinbrüchen , bei Auftreten von 

Grubengasen u . dgl . Gefährdet werden können in Grubenbauen nur die 

Arbeitnehmer , die im übrigen einschlägig fachlich ausgebildet 

sein müssen . Anderen Personen ist der Zutritt zu Grubenbauen 

verboten . Sie. können sich daher dort nicht aufhalten . Auswirkun­

gen auf ober Tage sind in solchen Fällen kaum anzunehmen . 

Die vorerwähnte'Untergliederung der Bergbauanlagen und die Krite­

rien für die Bewilligungspflicht sind auch iri den Gesetzesmate­

rialien näher dargelegt , insbesondere in den Erl . zu § 1 4 6  der RV 

betr . das Berggesetz 19 7 5 ,  1303 der Beilagen zu den stenographi­

schen Protokollen des Nationalrates X I I I . GP , aber auch im Allge­

meinen Tei l der Erl . der RV betr . die Berggesetznovelle 1 9 90 , 

129 0 der Bei lagen zu den Stenographischen Protokollen des Natio­

nalrates XVI I I . GP , wird darauf näher eingegangen . 

Auch legisti sch und in der Diktion kommt die vorerwähnte 3 -Tei ­

lung der Bergbauanlagen sowie ,  daß sich das Gefährdungskriterium 

nur auf untertägige Bergbauanlagen bezieht , klar zum Ausdruck . 
. 

Hätte der Gesetzgeber gewollt , daß dieses Kriterium für die Be-
• 

will igungspflicht aller Bergbauanlagen gelten soll , hätte er 

keine Unterteilung der Bergbauanlagen vornehmen müssen und , wenn 

er eine solche Unterteilung dennoch,aus nicht einsichtigen Grün­

den treffen wol lte , hätte er die Bestimmung folgendermaßen formu ­

lieren müssen , wenn das erwähnte Kriterium für alle Bergbau-
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anlagen und nicht bloß für die untertägigen Bergbauanlagen gel ten 

sol lte : 

" Zur Herstel lung ( Errichtung ) und zum Betrieb ( zur Benützung ) von 

obertägigen Bergbauanlagen , Zwecken des Bergbaus dienenden Stol­

len ,  Schächten , Bohrungen ab 100 m Tiefe und Sonden sowie unter-

tägigen Bergbauanlagen , wenn sie wegen . . . . . .  geeignet sind , 

. . . . . .  zu gefährden , . . . . . . .  sind Bewilligungen der Berghaupt-

mannschaft einzuholen . "  

Statt dessen hat der Gesetzgeber eine sonst nicht erforderl ich 

gewesene Unterteilung der Bergbauanlagen vorgenommen und durch 

die Einfügung der Worte " ferner von " bei den von der Tagesober­

fläche in das Berginnere reichenden Bergbauanlagen und den Ge­

brauch des auf das letzte Substantiv sich beziehenden hinwei sen­

den Fürwortes " dieses " bei den untertägigen Bergbauanlagen sowie 

die Einfügung des Wortes " von " zum Ausdruck gebracht , daß nur bei 

den letztgenannten Bergbauanlagen das Gefährdungskri terium zusätz­

lich für die Bewil ligungspfl icht erforderlich ist . Darüber hat es 

bei den Adressaten und Gesetzesanwendern bisher keine Zweifel 

gegeben . I nzwischen sind seit Geltung des Berggesetzes 1 9 7 5  meh­

rere tausend Herstel lungs- und Betriebsbewil l igungen von den 

Berghauptmannschaften erteilt worden . Aber auch der VfGH und der 

VwGH hegten keine Zwei fel und wurden solche auch nicht in der 

maßgebl ichen in- und ausländischen Literatur geäußert . 

Daraus i st zu sehen , daß der Anlagenbegri ff keineswegs eng i st ,  

sondern weiter als im gewerblichen Betriebsanlagenrecht . Das in 

den Erläuterungen angegebene VfGH . Erk . sagt im übrigen nichts 

über den Anlagenbegri f f  aus . Ebenso unrichtig ist die Annahme , 

daß der " Genehmigungstatbestand " ausschl ießlich arbeitnehmer­

schutzrechtl ich' umschrieben ist " , wie sich aus den vorstehenden 

Darlegungen klar und eindeutig ergibt . Damit sind aber auch die 

in den Erläuterungen getrof fenen Schlußfolgerungen unrichti g ,  auf 
. 

die sich einige der im Art . V vorgeschlagenen Regelungen stüt zen . 

Zu Z .  1 ( §  l 4 9 a  und § l49b ) : 

Bergbauberecht igungen sind , worauf schon vorstehend hingewiesen 

wurde , das Pendant zu den Gewerberechtigungen . Sie sind j edoch im 

Gegensatz zu diesen tätigkeits- und raumbezogen . Demgemäß werden 
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Aufsuchungs - und Gewinnungsberechtigungen sowie Speicherbewilli­

gungen unterschieden . 

Voraussetzung für das Aufsuchen minerali scher Rohstoffe i st das 

Vorhandensein einer entsprechenden aufrechten Aufsuchungsbe­

rechtigung . 

Die erste Phase des Aufsuchens minerali scher Rohstoffe ( die Pro­

spektion ) - sie wird nach dem Berggesetz 1 9 7 5  als Suche nach 

minerali schen Rohstof fen bezeichnet und benötigt zur Durchführung 

eine Suchbewi ll igung - dient dazu, Bereiche , in denen aus be­

stimmten Anzeichen an der O berfläche und auf Grund von Erfahrun­

gen das Vorhandensein minerali scher Rohstof fe in der Tiefe vermu­

tet wird , möglichst einzugrenzen . Hiezu bedient man sich vor 

allem der indirekten Nachweismethode der Geologie, der Geochemie 

und der Geophysik . Die erste Phase des Aufsuchens mineral ischer 

Rohstoffe endet meist im Niederbringen einer Schurfbohrung bis 

zum festgestell ten Vorkommen - einer überdurchschnittlichen na­

türlichen Anhäufung mineralischer Rohstoffe - für die Entnahme 

einer ersten Orientierungsprobe . Durch deren Analyse erhält man 

Klarheit über die Art des mineralischen Rohstoffs, wodurch auch 

dessen bergrechtl iche Zuordnung möglich ist . Bei oberflächennahen 

Vorkommen kann es genügen, bloß einen Schurfgraben oder auch nur 

einen Schurfschl itz anzulegen und daraus eine erste O rientie­

rungsprobe zu entnehmen . Bei dieser Aufsuchungsphase kommt es nur 

im geringen Maße und überdies nur kurz fristig zu Bodeneingri f fen, 

wobei mit dem Auftreten von in die freie Atmosphäre austretenden 

Luftschadstof fen nicht zu rechnen ist . 

In der zweiten Aufsuchungsphase ( der Exploration ) wird die Abbau­

würdigkeit des Vorkommens festgestellt . Hiezu wird es in der 

Regel erforderlich sein ,  das Vorkommen durch Bohrungen , Schurf-
, 

schächte , Schurfstollen , Untersuchungsstrecken, wenn es sich um 

ein oberflächennahes Vorkommen handelt, auch durch Schurfgräben 

( Röschen ) ,  Schurfschl itze u . dgl . zu erschl ießen, d . h . , zugänglich 

zu machen , wobei die Anordnung meist netzartig ist , bei vornehm­

lich langgestreckten Vorkommen auch linear . Die Erschließung 

dient der Feststel lung der Ausdehnung des Vorkommens in 
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horizontaler und vertikaler Richtung, der Form des Vorkommens, 

der Lagerungsverhältni sse und der hydrogeologi schen Gegebenheiten 

(insbesondere der Grundwasserverhältnisse ) sowie der Entnahme von 

Proben aus dem Vorkommen, die dann analysiert werden, um dessen 

Inhalt qualitativ und quantitativ zu erfassen . Dies gilt auch für 

verlassene Halden, die für eine Gewinnung in Betracht kommen 

können . Was unter Abbauwürdigkeit zu verstehen ist, ergibt sich 

aus § 34 Abs . 4 des Berggesetzes 1 9 7 5 . Für diese zweite Aufsuch­

ungsphase sieht das Berggesetz 1 9 7 5  bei bergfreien mineralischen 

Rohstof fen das bergrechtl iche Institut der Schurfberechtigung und 

bei grundeigenen mineralischen Rohstof fen das bergrechtl iche 

Institut der Schurfbewi l ligung vor . Diese Aufsuchungsberechtigun­

gen beziehen sich auf bestimmte Räume ( Freischürfe, Schurfge­

biete ) .  Bohrungen, Schurfschächte, Schurfstollen etc . sind bewil­

ligungspfl ichtige Bergbauanlagen, die L d . R .  nur vorübergehend 

bestehen und von denen kaum Luftschadstoffe abgegeben werden . 

Wurde das Vorhandensein eines abbauwürdigen Vorkommens minerali­

scher Rohstoffe festgestellt und sol l dieses abgebaut werden, 

s ind Gewinnungsberechtigungen ( Bergwerksberechtigungen, Gewin­

nungsbewilligungen ) erforderlich, die für bestimmte Räume ( Gruben­

maße , Überscharen, Abbaufelder ) erworben werden . 

Speicherbewill igungen sind Bergbauberechtigungen, die erforder­

l ich sind, um für gasförmige oder flüssige Kohlenwasserstoffe 

Untergrundspeicher in nichtkohlenwasserstof führenden geologischen · 

Strukturen erichten zu können . Derzeit bestehen keine Speicherbe­

wil ligungen, da für Untergrundspeicher noch teilweise ausgeför� 

derte Kohlenwasserstofflagerstätten zur Verfügung stehen . Mit der 

Abgabe von Luftschadstof fen ist nicht zu rechnen, da es sich um 

geschlossene Systeme handelt .  

Mit Bergbauberechtigungen werden keine Vorhaben bzw . Proj ekte 
• 

bewi lligt . Die Verleihungsverfahren haben nur den Zweck, die 

Räume festzulegen, in denen die Vorkommen minerali scher Rohstoffe 

vorhanden sind, und die ·persönliche� Voraussetzungen der Bergbau­

berechtigten zu prüfen . Daher ist die Einbeziehung der Bergbaube­

rechtigungen in den vorgesehenen § 1 4 9 a  Abs . 2  verfehlt . Sie 
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beruht außerdem auf unrichtigen Annahmen, worauf bereits hinge­

wiesen wurde . 

In Anbetracht , daß gegenständlichenfalls nur mehr die Bergbauan­

lagen verbleiben , erübrigt sich die Einfügung eines eigenen Ab­

schnittes IVa Luftreinhaltung in das VI I I . Hauptstück des Bergge­

setzes 1 9 7 5 . Die bezüglichen Bestimmungen könnten bei den Berg­

bauanlagen vorgesehen werden . Hiebei werden j edoch die Überlegun­

gen , die in dem weitgehend zum Vorbild genommenen bundesdeutschen 

Bundes-Immissionsschutzgesetz zur Ausnehmung bestimmter Anlagen 

des Bergwesens von der Genehmigungspfl icht geführt haben ( siehe 

den § 4 Abs . 2  dieses Gesetzes ) ,  zu berücksichtigen sein . Danach 

ist eine Genehmigungspfl icht nur insoweit gegeben , als es sich um 

über Tag errichtete und betriebene Anlagen handelt ,  soweit diese 

nicht zum Betrieb eines Tagbaus erforderlich oder für die Wetter­

führung ( in der Grube , also untertags ) ,unerläßlich sind . Ausge­

nommen von der Genehmigungspfl icht sind weiters Tagbaue . Der 

Grund ist darin zu sehen , daß hiebei keine nennenswerten Luft­

schadstoffe in die freie Atmosphäre abgegeben werden bzw . die 

Abgabe von der Beschaffenheit des Gesteins und den klimati schen 

Verhältnissen abhängt oder im Fal le der Wetterführung ein Ein­

gri ff lebensbedrohende Verhältnisse für die untertags Beschäftig­

ten schaf fen könnte . Dadurch verbleiben für die Anwendung der 

Immi ssionschutzregelungen die Aufbereitungs- , Veredelung s - und 

Weiterverarbeitungsanlagen mit Emissionsquellen . 

UnbeSchadet der eingangs gemachten Ausführungen betref fend die 

kompetenzrechtliche Zuordnung von emissionsseitigen Luftreinhal­

temaßnahmen beim Bergbau zum Kompetenztatbestand " Bergwesen " und 

der sich daraus- ergebenden Vollziehung in unmi ttelbarer Bundes­

verwaltung wird bemerkt, daß die §§ 149a und 149b auch im Wider­

spruch mit § 18 des Entwurfs' des IG-L stehen . § 18 des IG- L ,  der 

als Verfassungsbestimmung erlassen werden soll , sieht näml ich 

vor , daß der Maßnahmenkatalog von den j eweiligen Materienbehörden 

nach den Materiengesetzen zu vol lziehen ist . 

In Berücksichtigung der vorstehenden Überlegungen ist - unbescha­

det des grundsätzlichen Einwandes gegen die Formul ierung " . . .  die 
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Einhaltung der in einer Verordnung anch § 3 Abs . 1 festgelegten 

Immi ss ionsgrenzwerte ist anzustreben " ( vgl . die diesbzgl . Ausfüh­

rungen zu 21 Abs . 3 des Entwurfes ) nur eine Änderung des Bergge­

setzes 1 9 7 5  in folgender Weise vorstellbar : 

" 1 .  Im § 1 4 6  Abs . 3 fünfter Satz wird die Wendung " und haben 

die Auflagen auch Maßnahmen betreffend Störfälle zu umfassen " 

durch die Wendung " , weiters ist die Einhaltung der in einer Ver­

ordnung auf Grund des § 3 Abs . 1 des Immi ssionsschutzgesetzes­

Luft , BGBl . Nr . . .  , festgelegten Immissionsgrenzwerte anzustreben 

und sind die in Betracht kommenden Bestimmungen einer Verordnung 

auf Grund § 1 0  des Immissionsschutzgesetzes-Luft anzuwenden . "  

sowie durch den Satz " Außerdem haben die Auflagen Maßnahmen be­

tref fend Störfälle und erforderlichenfall s  der Luftreinhaltung 

dienende Maßnahmen für den Fall der Unterbrechung und der Auflas­

sung dermrtiger Bergbauanlagen zu umfassen . "  ersetzt . 

2 .  Nach § 1 4 7  wird ein § 147a mit folgendem Inhalt eingefügt : 

" § 147a . ( 1 )  Der Bergbauberechtigte hat , wenn die Aufberei­

tungs- , Veredelungs- oder Weiterverarbeitungsanlage von einer in 

einem Maßnahmenkatalog nach § 1 0  des Immissionsschutzgesetzes­

Luft enthaltenen Anordnung betroffen ist , innerhalb eines Jahres 

ab Inkrafttreten des Maßnahmenkataloges gegenüber der Berghaupt­

mannschaft entweder 

1 .  zutreffendenfal ls schri ftl ich zu erklären , daß die 

Bergbauanlage den Anforderungen des Maßnahmenkataloges 

nach § 10 des Immi ssionsschutzgesetzes- Luft entspricht , 

oder 

2 .  die unwiderrufliche Erklärung abzugeben , daß er innerhalb 

der im Maßnahmenkatalog nach § 10 des Immissionsschutz­

gesetzes - Luft angegebenen Fri st den von der Anordnung 
• 

betrof fenen Teil der Bergbauanlage oder die gesamte Berg-

bauanlage auflassen wird ; im Fall der Auflas sung der 

gesamten Bergbauanlage gelten die nach § 1 4 6  Abs . 3  

erteilten Bewill igungen als erloschen , oder 

3 .  die Genehmigung eines gleichzeitig vorgelegten 
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Sanierungsproj ektes zu beantragen ( Abs . 3 ) .  

( 2 )  Die Berghauptmannschaft kann dem Bergbauberechtigten , der 

eine Erklärung nach Abs . 1  Z 1 abgibt , die Vorlage geeigneter 

Beweismittel ( z . B .  die Ergebnisse von Emissionsmessungen , fachl i ­

che Betriebsbeschreibungen ) innerhalb einer angemessenen Frist 

auftragen . Erforderlichenfal ls hat die Berghauptmannschaft dem 

Bergbauberechtigten die Vorlage eines Sanierungsproj ektes vorzu­

schreiben . 

( 3 )  Wird vom Bergbauberechtigten ein Sanierungsproj ekt vorge­

legt und ist dieses zur Erfüllung der im Maßnahmenkatalog nach § 

1 0 des Immissionsschutzgesetzes- Luft festgelegten Anforderungen 

geeignet , ist es von der Berghauptmannschaft erforderlichenfalls 

unter Vorschreibung bestimmter geeigneter Auflagen zu genehmigen . 

Gleichzeitig ist dem Bergbauberechtigten die Verwirkl ichung des 

genehmigten Proj ekts innerhalb angemesseneer ,  längstens j edoch 

innerhalb der sich aus dem Maßnahmenkatalog nach § 10 des Immi s ­

sionsschutzgesetzes-Luft ergebenden Frist aufzutragen . 

( 4 )  Wird vom Bergbauberechtigten ungeachtet der Sanierungs­

pflicht kein Sanierungsproj ekt vorgelegt , so hat ihm die Berg­

hauptmannschaft j ene Aufl agen vorzuschreiben , die zur Erfüllung 

der sich aus dem Maßnahmenkatalog nach § 10 des Immissionsschutz­

gesetzes- Luft ergebenden Anforderungen erforderl ich sind . Kann 

innerhalb von drei Jahren ab Inkrafttreten des Maßnahmenkataloges 

ein vorgelegtes Sanierungsproj ekt nicht genehmigt und aufgetragen 

werden , kann die Berghauptmannschaft geeignete Auflagen vor­

schreiben . 

( 5 )  Änderungen an der Bergbauanlage nach Abs . 4  zur Einhal tung 

der sich aus dem Maßnahmenkatalog nach § 10 des Immissionsschutz-
. 

gesetzes - Luft ergebenden Anforderungen bedürfen keiner Bewi l l i ­

gung nach § 1 4 6  Abs . 1 . " 

3 .  Nach § 2 1 5  Abs . 6  werden folgende Absätze 7 und 8 eingefügt : 

" ( 7 )  Bergbauberechtigte , die 
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1 .  unter den Voraussetzungen des § 147a Abs . 1  keine der dort 

genannten Erkl ärungen abgeben oder nicht oder nicht 

fristgerecht ein Sanierungsproj ekt vorlegen oder 

2 .  nach § 147a Abs . 1  Z l tatsachenwidrig erklären , daß die 

Bergbauanlage den Anforderungen des Maßnahmenkataloges 

nach § 10 des Immi ssionsschutzgesetzes-Luft entspricht 

oder 

3 .  nach § 147a Abs . 2  aufgetragene Beweismittel nicht oder 

nicht fristgerecht vorlegen oder 

4 .  entgegen einem Auftrag der Berghauptmannscha ft nach § 1 47a 

Abs . 2  nicht oder nicht fristgerecht ein Sanierungsproj ekt 

vorlegen , 

begehen eine Verwaltungsübertretung und sind von der Berghaupt ­

mannschaft mit einer Geldstrafe bis z u  5 0  000 Schilling z u  be­

strafen . 

( 8 )  Bergbauberechtigte , die 

1 .  einen nach § 147a Abs . 3  ertei lten Auftrag nicht .oder nicht 

fristgerecht befolgen oder 

2 .  in Bescheiden nach § 147a vorgeschriebene Auflagen nicht 

einhalten , 

begehen eine Verwal tungsübertretung und sind von der Berghaupt­

mannschaft mit einer Geldstrafe von 50 000 bis 500 000 Schil l ing 

zu bestrafen . "  

4 .  Die bisherigen Absätze 7 und 8 des § 2 1 5  erhalten die 

Bezeichnungen " ,( 9 ) "  und " (  1 0 ) " .  

Zu Art . IX : 

• 
Der vorgesehene Artikel IX des Entwurfes , wonach die durch den 

Bau und das künftige Verkehrsgeschehen der Bundesstraße zu erwar­

tenden Gefährdungen und Belastungen der Umwelt auf das nach dem 

Stand der Technik unvermeidbare Ausmaß zu beschränken sind und 
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die Einhal tung festgelegter Immi ssionsgrenzwerte anzustreben ist , 

ist für die Bundesstraßenverwal tung nicht voll ziehbar . 

Die Bundesstraßenverwaltung als Privatwirtschaftsverwaltung im 

S inne des Art . 1 7  B-VG ist verpfl ichtet , im Sinne des § 7 BStG 

1 9 7 1  Bundesstraßen derart zu pl anen und zu bauen, daß sie von 

al len Straßenbenützern ohne Gefahr benützbar sind , wobei auch auf 

die Sicherheit , Leicht igkeit und Flüssigkeit des Verkehrs Bedacht 

zu nehmen i st . 

Die Bundesstraßenverwal tung ist daher nicht in der Lage , das 

künftige Verkehrsgeschehen dahingehend zu beeinflussen , daß die 

Belastungen der Umwelt auf ein bestimmtes Ausmaß beschränkt wer­

den . Im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung ist es der Bundes­

straßenverwaltung auch nicht möglich ,  Maßnahmen für den Verkehr 

im Sinne von Tempol imits zu treffen , wie dies aus den Erläuterun...;. 

gen zu Artikel IX hervorgeht . Die Bundesstraßenverwal tung kann 

beispielsweise die Benützung der öffentlichen Verkehrs fl äche für 

schadstoffreiche LKW weder verbieten noch verhindern . 

Es steht zwei fels frei fest , daß keine baulichen Maßnahmen am 

hochrangigen Straßennetz ,  aber auch Trassenvarianten Belastungen 

der Umwelt hinsichtlich der Luftverschmutzung minimieren können . 

Aus diesem Grund wird es der Bundesstraßenverwal tung auch nicht 

möglich sein , die Einhal tung der festzulegenden Immi ssionsgrenz­

werte anzustreben . 

Artikel I X  des Entwurfes ist daher ersatzlos zu streichen . 

2 5  Aus fertigungen dieser Stellungnahme werden u . e .  dem Präsidium 

des Nationalrates übermittel t .  

/fd.A. 

, \ 

Wien , am 9 .  Juni 1 9 9 4  

Für den Bundesminister : 

Dr . Benda 
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